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der Abgeordneten Dr. Schüssel. Eleonora Hostasch 

und Kollegen 

betreffend ein Bundesgesetz. mit :em das Sonn- und 

Feiertags- Betriebszeitengesetz und das Ar�eitsruhegesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom . . . . . . . . . . . . . • mit dem das Sonn� und 

Feiertags- Betriebgzeitengesetz und das Arbeitsruhegesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz. BG Bl.Nr.129/19 84. 

wird geändert wie folgt: 
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Nach § 3 wird folgender § 3a einge fügt: 

"§ 3a. Der Landeshauptmann kann durch Verordnung nach Anhörung 

der zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtscha ft und 

der zuständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte das 

Offenhalten der Verkau fsstellen (§ 1 Abs.1 bis 3 

ö f fnungszeitengesetz. BG Bl. Nr. 15E '195 8. zuletzt geändert durch 

BG Bl. Nr. 633a/19 89) am 8.Dezember zulassen. wenn dieser au f 

einen samstag fällt. " 

Artikel 11 

Das Arbeitsruhegesetz, BG Bl. Nr. 144/19 83. zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BG Bl. Nr. 413/1990, wird wie folgt 

geändert: 

Nach § 7 wird § 7a eingefügt: 

"7a. Bei Vorliegen einer Verordnung des Landeshauptmannes gemäß 

§ 3a des Sonn- und Feiertags-Betriebszeiten �esetzes. 

BG Bl. Nr.129/19 84. für das O f fenhalten der Verkau fsstellen (§ 1 

Abs. 1 bis 3 ö f fnungszeitengesetz. BG Bl.Nr. 156/195 8. zuletzt 

geändert durch BG Bl.Nr.633a/19 89) und eines Kollekti vvertrages 

kann durch diesen an einem au f einen samstag fallenden 

8. Dezember die BeSChä ftigung von Arbeitnehmern zugelassen 

werden. 11 
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Artikel 111 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt am 30.November 1990 in Kraft. 

In formeller Hinsicht wird beantragt. diesen Antrag unter 

Verzicht auf die Erste Lesung dem Ausschuß für Arbeit und 

Soziales zuzuweisen. 

/ 
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ERLÄUT ERUNG EN 

Seit Jahren fordert die Wirtscha ft ein O f fenhalten der 

Geschä fte am B.Dezember. wenn dieser au f einen Samstaq fällt. 

Nach qeltendem Recht ist eine AUE''''ahme von der Feiertaqsruhe 

für die Beschä ftiqung von Arbeitnehmern in Handelsgeschä ften am 

8. Dezember nicht möglich. Nach dem eindeutiqen Wortlaut des 

Gesetzes kann sich weder der Bundesminister au f einen 

Tatbestand des § 12 Abs.1 Arbeitsruhegesetz stützen. da der 

Einkau f von Weihnachtsqeschenken qerade am 8. Dezember kein 

drinqendes Lebensbedür fnis darstellt, noch kann der 

Landeshauptmann eine Verordnung nach § 13 Arbeitsruheqesetz 

erlassen, weil der Beqri f f  des "außerordentlichen Bedar fs" eng 

auszuleqen ist und sich nur au f bestimmte Ereiqnisse, lokale 

Veranstaltungen oder einzelne Reqionen beziehen kann. wie die 

Erläuternden Bemerkunqen hiezu aus führen. Der Landeshauptmann 

könnte nach qeltendem Recht auch keine Verordnunq nach § 3 

Betriebszeitenqesetz erlassen, da die nahezu gleiche 

Formulierunq dieser Bestimmung mit § 13 Arbeitsruheqesetz nur 

die Auslequnq zuläßt. daß auch diese Verordnunqsermächtigung 

enq auszuleqen ist, wie die Erläuternden Bemerkungen hiezu 

beweisen. 

Nunmehr haben sich im Bundesland Salzburq sowohl die 

Gewerkscha ft der Handelsanqestellten als auch die Handelskammer 

für ein O f fenhalten der Geschäfte am heurigen 8.Dezember 

ausgesprochen. Dieses Salzburqer Modell wird auch für die 

übriqen Bundesländer erö f fnet. 

Voraussetzung für das ö f fnen der Geschä fte ist eine Verordnung 

des Landeshauptmannes. Mit einer Novelle zum 

Betriebszeitengesetz wird eine solche Verordnungsermächtigung 

für den Landeshauptmann gescha f fen. Der Landeshauptmann kann 

die Verordnunq au f bestimmte grenznahe Gebiete beschränken. um 

den Kau fkra ftab fluß zu verhindern. 
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Diese Verordnunq des Landeshauptmannes qestattet jedoch 

lediqlich das O f fenhalten der Geschä fte tind die Kundenbedienung 

durch den Gewerbeinhaber. Um auch die Beschä ftiqung von 

Arbeitnehmern zu ermöglichen. sieht der Entwur f vor. daß der 

Kollektivvertraq als Zulassunqsnorm die Beschä ftiqunq von 

Arbeitnehmern im Rahmen dieser Veror dnunq gestattet. Da sich 

die Reqelung jeweils nur auf ein Bundesland beziehen kann, 

können solche Kollektivverträge c31lCh nur für einzelne 

Bundesländer abgeschlossen werden. Der Kollektivvertrag kann 

die Beschä ftigung der Arbeitnehmer entweder für den ganzen 

Bereich der Verordnung als auch nur für Teile zulassen. Er kann 

aber hinsichtlich der Beschäftigung von Arbeitnehmern nicht 

über den Geltungsbereich der Verordnung hinausgehen. Im 

Hinblick darau f muß durch eine kün ftige Novelle zum 

Arbeitsverfassungsqesetz klargestellt werden, daß derartige 

KOllektivverträge nicht gesatzt werden können. da ein 

O f fenhalten de� Geschä fte nicht ohne Zustimmung der jeweiligen 

Handelskammer im Verordnungswege (also durch ein 

Verwaltungsorgan) geregelt werden soll. Der Kollektivvertrag 

sollte weiters Regelungen enthalten, die es den Arbeitnehmern 

ermöglichen, frei darüber zu entscheiden, ob sie an einem 

gesetzlichen Feiertag arbeiten oder die Feiertagsruhe aus 

kon fessionellen oder sonstigen Gründen einhalten wollen. Durch 

den Abschluß dieses Kollektivvertrages ist auch die 

sozialrechtliche Absicherunq der am Feiertag beschä ftigten 

Arbeitnehmer ge�ährleistet. 
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